
229
[ca . 1676 ] B
BEMERKUNGEN[VON BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN] ZUR ERBEINUNG

Von den Ländern , welche zur Erbeinung gehörten , sei [ Zug] ein



Erbeinungsgeld in der Höhe von 200 rheinischen Gl . auszuzahlen.

Seit dem Tode Erzherzog Leopold V. bis auf den heutigen Kaiser

[Leopold I . ] , den jetzigen Inhaber von Innsbruck [vorderöster¬

reichische Lande ] , seien nur jene Gebiete miteingeschlossen ge¬

wesen , welche Erzherzog Sigismund und Ferdinand innegehabt hät¬

ten . Die spanischen Niederlande aber dürften nicht dazu gerech¬

net werden , hätten doch diese einem andern Besitzer gehört , wel¬

cher ihnen auch nie ein Erbeinungsgeld bezahlt habe.
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